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Zum Anliegen der 
Handreichung

Das Projekt LICHT-BLICKE ElternStärken des Trägers 
pad e.V. bietet seit 2008 Fortbildungen für Fachkräfte der 
Jugendhilfe zum Thema „Familie und Rechtsextremismus“ 
an. Bei diesen Fortbildungen, die zunächst von der Kon-
stellation: Beratung von Eltern rechtsextrem orientierter 
Kinder und Jugendlicher ausgingen, ließ sich folgendes be-
obachten: SozialarbeiterInnen nehmen im Rahmen ihrer 
Aufträge (Familienhilfe, Einzelfallhilfe, Erziehungsbeistand 
u.ä.) Eltern wahr, die sich erkennbar dem rechtsextremen 
Spektrum zuordnen. Wohnzimmer und Kleidung sind 
mit einschlägiger Symbolik „dekoriert“, Äußerungen las-
sen auf eine rechtsextreme Gesinnung oder Einbindung in 
die Szene schließen. Daraus resultieren für viele Fachkräf-
te – durchaus unabhängig von deren Berufserfahrungen 
– Unsicherheiten im Umgang mit diesen Wahrnehmun-
gen. Diese beziehen sich auf die folgenden vier Ebenen: 

(1) Strafrechtlich Relevantes: Was ist verboten und wie ist 
auf Verbotenes zu reagieren? (z.B. das Anzeigen von verbo-
tenen Symbolen, Materialien oder Konsequenzen aus der 
Kenntnis über die Planung verbotener Handlungen).

(2) Die Einschätzung der Gefährdungssituation (Kin-
der- und Jugendschutz): In welchem Fall liegt eine Kindes-
wohlgefährdung vor? Greift diese Kategorie überhaupt bei 
Phänomenen dieser Art?

(3) Die sozialarbeiterische Falldimension: Wie verhält 
sich das Thema rechtsextreme Orientierung/Inszenierung 
zum eigentlichen Fall bzw. dem Problemhintergrund der 
Familie? Wie muss, wie kann, wie sollte reagiert werden? 
Wann bzw. unter welchen Bedingungen ist eine Interven-

¹ Der Kommentar des für diesen Fall zuständigen Jugendamtes eines 
Berliner Bezirks musste leider aufgrund der Erkrankung einer Mitarbei-
terin entfallen. Die Position des Jugendamtes wird in den Grundzügen 
aber in der Fallbeschreibung und dem Kommentar des Trägers deutlich.

tion sinnvoll, wann nicht? In welcher Beziehung stehen die 
Wahrnehmungen des Rechtsextremismusproblems zum ei-
gentlichen Auftrag in der Familie?

(4) Die Person des/der Sozialarbeiters/In: Was wird fach-
lich erwartet und was erwarten FallarbeiterInnen von sich 
selbst in dieser Situation? In welcher Weise beeinflussen 
diese Wahrnehmungen die Arbeit? Wo liegen die eigenen 
Grenzen? 

Für die Arbeit in den Familien ergeben sich also verschie-
dene Fragen, denen wir im Folgenden anhand eines rea-
len Beispiels nachgehen werden. Unser „Fall“, wird – aus-
gehend von der dokumentierten Fallbeschreibung – von 
Personen kommentiert, die unterschiedliche Bereiche des 
Arbeitsfeldes Jugendhilfe repräsentieren:

• die Ebene der Fallarbeitenden 
    (SozialarbeiterIn, Familienhilfe); 
• die Ebene des Trägers; 
• die Ebene des auftraggebenden Jugendamtes;¹ 
• die Ebene der Fachwissenschaft.

Durch die Kommentierungen sollen die verschiedenen Di-
mensionen des Falls sichtbar werden und gerade auch un-
terschiedliche Perspektiven – Bewertungen, Begründungen 
und mögliche Interventionskonzepte – eröffnet werden. 
Ziel ist nicht die Identifikation des vermeintlich „richtigen 
Weges“, sondern das Erarbeiten einer Reflexionshilfe für 
die Praxis der Familienhilfe. 
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von zwei Kindern, die erneut schwanger ist, einen 
Hausbesuch. Dieser wird durchgeführt und verläuft 
recht positiv. Die Helferin und die Mutter kennen sich 
aus einer vorher stattgefundenen Kriseninterventions-
hilfe. Die Mutter ist gesprächsbereit und kann sich 
vorstellen, die Hilfe anzunehmen. Nach Beendigung 
dieses ersten Hausbesuches fällt der Familienhelferin 
auf, dass über dem Sofa, auf dem sie während des Ge-
spräches saß, eine Hakenkreuzfahne hängt. Sie äußer-
te sich zunächst nicht dazu. Beim nächsten Besuch 
wird der Familienhelferin vom neuen Lebenspartner 
der Mutter die Tür geöffnet. Sie gehen gemeinsam ins 
Wohnzimmer. Die Familienhelferin bleibt in der Tür 
stehen und bittet die Mutter, das Gespräch in einem 
anderen Zimmer zu führen. Es widerstrebe ihr, unter 
einer Hakenkreuzfahne zu sitzen. Sie schlägt vor, in 

Zur Fallbeschreibung

Die folgenden Ausführungen beschreiben eine Be-
gebenheit, die sich im Rahmen der Familienhilfe bei 
einer Berliner Familie zugetragen hat. Fallgeberin ist 
die Familienhelferin, die den Fall im Auftrag des Ju-
gendamtes bearbeitete.

Beschreibung des Vorfalls

Frau W. arbeitet bei einem freien Träger der Jugend-
hilfe als Familienhelferin. In Gesprächen mit Eltern 
soll sie Probleme und Schwierigkeiten besprechen 
und mit den Eltern nach Lösungen suchen. Das Ju-
gendamt weist die Familien zu und vermittelt den 
Kontakt zu den Eltern.
Dies ist auch die Ausgangssituation bei Familie B.. Die 
Familienhelferin vereinbart noch im Jugendamt mit 
Frau B., einer 24-jährigen allein erziehenden Mutter 
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eines der Kinderzimmer zu gehen, dort gebe es noch 
eine Couch, auf der man sitzen könne. Die Mutter 
entgegnet sofort, dass die Fachkraft die Wohnung 
verlassen solle, unter diesen Umständen wolle sie 
nicht mit ihr zusammenarbeiten. Die Familienhelfe-
rin versucht, den Sachverhalt nochmals zu erklären. 
Daraufhin geht der Lebenspartner der Mutter dazwi-
schen und teilt lautstark mit: Wenn die Helferin mit 
freier Meinungsäußerung ein Problem habe, müsse 
sie sofort die Wohnung verlassen, die Fahne hänge ja 
schließlich nicht im Kinderzimmer. Er könne sonst  
für nichts garantieren. Die Helferin verlässt daraufhin 
die Wohnung. 
In Gesprächen mit dem Träger und dem Jugendamt 
wird deutlich, dass die Hilfe unter diesen Umständen 
nicht fortgesetzt werden kann und darum beendet 
wird. Das Jugendamt wird auf andere Hilfen zurück-
greifen. 

Zur Fallgeschichte 

Die Familienhelferin wurde im Frühjahr 2008 zu-
nächst gemeinsam mit einem Kollegen in einer am-
bulanten Kriseninterventionshilfe in der Familie 
eingesetzt. Anlass für diese Hilfe (Clearing und Kin-
derschutz) war eine anonyme Meldung bei der Polizei. 
Diese hat bei einem Hausbesuch schmutzige Windeln 
und eine grenzwertig verwohnte und unaufgeräumte 
Wohnung vorgefunden. Durch das Jugendamt wurde 
dann festgestellt, dass die Mutter ihre Töchter nicht 
behördlich angemeldet hatte, keine Krankenversi-
cherung bestand und auch kein Kindergeld bean-
tragt wurde. Die ältere Tochter hatte offensichtliche 
Entwicklungsverzögerungen und war deutlich über-
ernährt. Die Wohnung war in einem Zustand, der 
Kindeswohlgefährdung nicht ausschloss. Die Sozial-

arbeiterin des Jugendamtes beschloss daraufhin, eine 
Krisenintervention und ein Clearing einzusetzen. Die-
se Hilfe sollte in zwei Monaten (80 Fachleistungsstun-
den) prüfen, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt 
und ob die Eltern bereit und in der Lage sind, diese 
abzustellen. In einem Gespräch mit der Mutter wur-
den folgende Aufträge festgelegt:

• Klärung der häuslichen Situation bezüglich 
 möglicher Gefährdung des Kindeswohls,
• Termine werden individuell vereinbart und 
 eingehalten,
• Kindesmutter sorgt für die Krankenversicher-
 ung der Kinder und meldet dies an die Helfer 
 zurück,
• die Leistungsansprüche der Kinder werden 
 geltend gemacht.

Die Zusammenarbeit mit der Mutter verlief zunächst 
gut, sie regelte vieles selbstständig bzw. mit Unterstüt-
zung. Auch die Wohnung wurde in einen Zustand 
versetzt, der zumindest eine Kindeswohlgefährdung 
nicht mehr anzeigte. Die Mutter betonte immer wie-
der, dass sie ihre Kinder behalten und darum mit dem 
Jugendamt kooperieren wollte. Auch wenn eine akute 
Gefährdung des Kindeswohls nicht festgestellt werden 
konnte wurde deutlich, dass die Mutter bei der Ernäh-
rung, der medizinischen Versorgung und der Förde-
rung der Kinder Unterstützung benötigte. 
Zum Ende der Hilfe veränderte sich das Verhalten der 
Mutter; sie nahm die Termine mit den Fachkräften 
nicht mehr regelmäßig wahr und erschien auch nicht 
zum Abschlussgespräch im Jugendamt. Aufgrund des 
festgestellten Förderbedarfes wurde am Ende der Kri-
senintervention empfohlen, der Kindesmutter eine 



6

brauch durch den Vater. Ihre beiden Geschwister be-
kamen ebenfalls sehr jung Kinder und wurden durch 
das Jugendamt betreut. Insgesamt ergibt sich das Bild 
einer bedrückenden Familiensituation, geprägt durch 
Hilflosigkeit einerseits und Wut auf die staatlichen 
Hilfesysteme andererseits. Aus Sicht der Familie be-
deuteten diese Hilfen keine Unterstützung, sondern 
nur Kontrolle und Sanktionen. Die Strategie der Fa-
milie bestand in Abwehrhaltung und Rückzug; nach-
dem die Familienhilfe gescheitert war, zog die Mutter 
mit ihren zwei Kindern in einen anderen Bezirk. Da 
auch hier das Jugendamt informiert wurde, bleiben 
weitere Sanktionen wohl nicht aus. Nach Einschät-
zung der Fachkraft könnten diese dann auch die (zeit-
weise) Unterbringung der Kinder bedeuten, da die 
ambulante Hilfe nicht erfolgreich war.

 Kommentierungen  
 der Fallgeschichte 

Kommentar I : Die Familienhelferin

 
Frau W. war die zuständige Familienhelferin in unserem Fall. 
Wir haben sie gebeten, uns die Situation sowie ihre Erwägungen 
und Schlussfolgerungen, aus ihrer eigenen Perspektive zu schil-
dern. Hier ist ihr Bericht:

Nach dem ersten Besuch in der Familie, bei dem ich 
die Fahne bemerkte, habe ich viel mit meinem Mann 
über die Situation gesprochen und mit ihm gemein-
sam eine „Strategie“ überlegt. Mir war zunächst nur 
klar, dass ich nicht unter der Hakenkreuzfahne sitzen 
möchte. Andererseits war mir natürlich auch bewusst, 
dass ich im Auftrag des Jugendamtes handel und mit 

Familienhelferin zur Seite zu stellen, die sowohl un-
terstützend als auch kontrollierend mit ihr zusammen-
arbeiten sollte. Im Oktober desselben Jahres wurde 
erneut eine Hilfekonferenz im Jugendamt einberufen. 
Hier erklärte die Kindesmutter, dass sie den Antrag 
auf sozialpädagogische Familienhilfe nur gestellt habe, 
da das Jugendamt dies von ihr erwartete. Wenn sie es 
nicht getan hätte, wäre der Fall dem Familiengericht 
vorgelegt worden, und dies wollte sie vermeiden. Sie 
ging davon aus, dass sie für sich und ihre Familie keine 
Hilfe benötige, die Probleme hätten sich auch allein 
bewältigen lassen. Mit einer fremden Person wolle sie 
eigentlich nicht darüber sprechen. Dennoch wurde 
ein wöchentlicher Kontrolltermin vereinbart, um den 
Haushalt zu prüfen und die Situation der Kinder im 
Blick zu behalten. Über ausgefallene Termine sollte 
die Fachkraft das Jugendamt informieren. 
Die Hakenkreuzfahne im Wohnzimmer wurde beim 
ersten Hausbesuch bemerkt. Nach dem beschriebenen 
Rauswurf der Familienhelferin, im Rahmen des zwei-
ten Hausbesuchs, erfolgte die Beendigung der Hilfe. 

Zu Aspekten der Familiengeschichte

Die Familie ist seit Jahren bzw. Jahrzehnten im Ju-
gendamt bekannt. Schon die Großmutter der Klien-
tin war in der DDR als Hilfefall benannt worden und 
musste ein Kind zur Adoption freigeben. Auch die 
Mutter der Klientin stand jahrelang im Kontakt mit 
dem Jugendamt und hatte – aus ihrer Sicht – äußerst 
schlechte Erfahrungen mit dem öffentlichen Hilfe-
system gemacht. Die Klientin selbst war drei Jahre 
in einer Pflegefamilie untergebracht, da ihre Mutter 
es trotz ambulanter Hilfe nicht schaffte, ihre Toch-
ter allein zu versorgen. Die Klientin machte während 
der Kriseninterventionshilfe, bei der der Kontakt zur 
Helferin gut war, Andeutungen über sexuellen Miss-
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der Familie ein Arbeitsbündnis herstellen muss. Mein 
Anspruch war es, mich zu positionieren, trotzdem 
aber zu versuchen, die Familie nicht vor den Kopf zu 
stoßen. Nach einigen Überlegungen kam mir die Idee, 
meine Haltung deutlich zu machen, gleichzeitig aber 
auch auf die Familie zuzugehen, indem ich anbot, das 
Gespräch in einem anderen Raum zu führen. Mir war 
nicht wohl bei dieser Lösung, ich wusste, dass das Ge-
spräch konfliktreich werden würde. Im Nachhinein 
betrachtet, habe ich wohl zu diesem Zeitpunkt schon 
geahnt, dass die Familie meine „Einmischung“ nicht 
einfach so hinnehmen würde. Meine Befürchtung 
war, dass ich mit der Mutter heftig und ohne Ergebnis 
über Rechtsextremismus diskutieren müsste. Ich hat-
te allerdings keine Befürchtungen hinsichtlich Gewalt 
oder Gewaltandrohung, da ich bisher noch nie im be-
ruflichen Kontext damit konfrontiert wurde. Ich hat-
te auch keine Vorstellung von der Gewaltbereitschaft 
von Neonazis. 
Am Morgen des Termins fühlte ich mich sehr un-
wohl, weil die Konfrontation mit der Mutter anstand. 
Als mir dann der Freund der Mutter die Tür öffnete, 
schoss mir der Gedanke durch den Kopf: ‚Oje, jetzt 
musst du dich auch mit ihm auseinandersetzen…’ 
Auch zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Angst 
vor Gewalt. Über die Vehemenz der Reaktion nach 
meiner Bitte, die Zimmer zu wechseln, war ich so 
überrascht, dass ich zunächst noch versuchte, die Wo-
gen zu glätten, indem ich meinen Standpunkt wieder-
holte. Dies erwies sich aber als Irrtum, da die Mutter 
und ihr Freund sich noch mehr provoziert fühlten 
und die Situation weiter eskalierte. 
Als der Freund der Mutter mir dann sagte, er sei jetzt 
sehr böse und ich solle sofort die Wohnung verlas-
sen, wurde mir klar, dass er auch handgreiflich wer-
den könne. Da er mich zur Tür „begleitete“ und dabei 

dicht hinter mir ging, war das Gefühl der Bedrohung 
sehr stark. Mir war dann klar, dass ich jetzt kein Wort 
mehr sagen dürfe, sonst würde er die Beherrschung 
verlieren. Auch ich fühlte mich gedemütigt, so aus 
einer Wohnung geworfen zu werden. Dieses Gefühl 
begleitete mich dann auch die nächsten Stunden. Auf 
dem Fahrrad nach Hause habe ich Tränen der Wut 
und des Schocks geweint.

Die Reaktion der Auftraggebenden

In der Besprechung des Vorgefallenen mit meinem 
Vorgesetzten hat mir sehr gut getan, dass dieser mein 
Handeln uneingeschränkt unterstützt hat und kei-
nerlei Kritik äußerte. Er machte deutlich, dass er den 
Kontakt zur zuständigen Sachbearbeiterin im Jugend-
amt herstellen würde und um einen Gesprächstermin 
bitten wolle. Hier sollte ich das Geschehen schildern, 
und wir würden gemeinsam die Folgen besprechen. 
Ich bekam die Rückmeldung von ihm, dass ich nach-
vollziehbar gehandelt hätte und der Vorfall keine ne-
gativen Auswirkungen für mich habe.
 Zum Gespräch im Jugendamt kamen auch die Kin-
derschutzkoordinatorin und die Fachkraft der Abtei-
lung Hilfen zur Erziehung dazu. Nachdem ich das 
Geschehen schilderte, waren die Reaktionen der An-
wesenden deutlich. Alle fanden mein Verhalten stim-
mig und nachvollziehbar und plädierten dafür, die 
Hilfe zu beenden, da eine weitere Zusammenarbeit 
unter diesen Umständen unmöglich schien. 
Auch ich konnte mir nicht vorstellen, weiter in der 
Familie zu arbeiten, in der ich so massiv bedroht wur-
de. Mein Angstgefühl in der Situation war zu groß, 
als dass eine vertrauensvolle Basis mit der Familie 
wiederhergestellt werden könne. Ich war erleichtert 
über diese Entscheidung. Im Nachhinein betrachtet, 
wären auch andere Interventionen möglich gewesen, 



viel mit Freunden darüber diskutiert. Es wäre eine 
denkbare Option, zu zweit in solche Familien zu ge-
hen, dies wäre sicherlich sehr günstig. 
 
Fazit und Folgerungen

Das Thema ‚Rechtsextremismus und Familie’ wird 
in der Ausbildung bzw. den Fortbildungen eigentlich 
gar nicht behandelt. Weiterbildungen für Familien-
helferInnen wären sehr wünschenswert, da man in 
bestimmten Bezirken durchaus häufig damit kon-
frontiert wird. Meine abschließende Reflexion zu die-
sem Fall: Der Hilfebedarf der Kinder war der Klientin 
auch aufgrund der Vorgeschichte kaum zu vermitteln. 
Somit war es nicht möglich, die gefährdenden Ent-
wicklungen der Kinder mit der Mutter zu bearbeiten. 
Damit konnte die ambulante Hilfe nicht erfolgreich 
ausgestaltet werden. Regelmäßig stattfindende Haus-
besuche durch das Jugendamt und Auflagen (Kita-Be-
such, Arzttermine etc.), die die Mutter erfüllen musste, 
erschienen am Ende als das einzige Mittel, die Kinder 
entsprechend zu fördern. Beim Nachlesen der Berich-
te ist deutlich geworden, dass die Klientin bereits zu 
Beginn der regulären Familienhilfe deutlich machte, 
dass sie die Hilfe nicht wolle. Durch ihre Weigerung, 
mit einer fremden Person zusammenzuarbeiten, war 
der Auftrag des Jugendamtes an die Familienhilfe sehr 
schwierig auszugestalten. 
Da Familienhilfe auch viel Vertrauen und Entgegen-
kommen seitens der Familie bedeutet, war die Been-
digung der Hilfe durch die Mutter nachvollziehbar. 
Die Diskussion um die Hakenkreuzfahne war inso-
fern vielleicht nur ein willkommener Anlass, die Hilfe 
zu beenden. Das Thema „Freie Meinungsäußerung“ 
diente als Rechtfertigung, mit dieser Fachkraft nicht 
zusammenarbeiten zu können. So wie das Thema der 
erweiterten Familie die ständige Auseinandersetzung 

aber zum damaligen Zeitpunkt gab es für mich keine 
Alternative. Vielleicht hätte man eine andere Fach-
kraft einsetzen können oder in Gesprächen mit der 
Mutter in den Büroräumen des Trägers ein tragfähi-
ges Arbeitsbündnis schaffen können, auch mit mir als 
Helferin. 

Die Reaktionen der KollegInnen

Meine KollegInnen haben fast alle positiv reagiert. Ich 
bekam mitfühlende Reaktionen und Verständnis für 
mein Verhalten. In der darauf folgenden Supervision, 
in der ich meinen Fall vorstellte, machten aber der Su-
pervisor und ein Kollege ihre andere Sichtweise deut-
lich: in ihren Augen hätte ich mich nicht professionell 
verhalten. Aus ihrem Selbstverständnis heraus finde 
Familienhilfe/ Familientherapie im System der Fami-
lie statt. Das bedeute, dass die Fachkraft die Familie so 
annehmen sollte, wie sie erscheint. Ich sei grenzüber-
schreitend und übergriffig geworden, indem ich die 
politische Einstellung der Eltern, wenn auch indirekt, 
kritisiert habe. Um ein vertrauensvolles Arbeitsbünd-
nis herzustellen, wäre es wichtig, keine Voraussetzun-
gen für Hilfe zu setzen. Diese Kritik machte mir zu 
schaffen, da ich bis zu diesem Zeitpunkt nur positi-
ve Rückmeldungen erhalten hatte. Ich konnte auch 
wenig davon annehmen, da ich mir in der Situation 
keine andere Reaktion hätte vorstellen können. 
In der Rückschau und nach langen Gesprächen mit 
anderen Personen, u.a. in einer Fortbildung des Trä-
gers pad e.V., kann ich mir jetzt auch andere Inter-
ventionen vorstellen, z.B. die Familie nicht so stark 
zu konfrontieren, deutlich die eigene Haltung zeigen, 
aber nicht die andere offen abzulehnen, um im Ge-
spräch zu bleiben. Unterstützung in der Situation 
habe ich viel gefunden, sei es durch den Träger, mei-
nen Vorgesetzen und auch Kollegen. Ich habe auch 

8
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mit dem Jugendamt ist, so erscheinen im Nachhinein 
auch die rechtsextremen Äußerungen, Utensilien und 
das (vermutete) Weltbild der Mutter und ihres Freun-
des als Abgrenzung gegenüber der „normalen“ Welt. 

Kommentar II : Der Trägerverantwortliche der 
Familienhilfe

Matthias Blechschmidt ist Regionalleiter für den Bereich ambu-
lante Hilfen und Familienförderung bei der Kinder- und Jugend-
hilfeverbund gGmbH für Lichtenberg und der Vorgesetzte unserer 
Fallgeberin. Er kommentiert den Fall und erläutert anschließend 
relevante Fragen aus Sicht des Trägers in einem Interview.

In der nach dem Clearing durchgeführten Familienhil-
fe bestand das Problem, dass die Kindesmutter die Zu-
sammenarbeit im Grunde ablehnte. Sowohl am Ende 
des Clearings, als auch im Verlauf der angeschlossenen 
Familienhilfe versuchte die Kindesmutter durch aus-
fallende Termine möglichst wenig Kontakt zur Fami-
lienhilfe zu haben. Die Aufnahme einer ambulanten 
Hilfe zur Erziehung erfolgt nicht selten unter diesen 
schwierigen Bedingungen. Allerdings gelingt es in den 
meisten Fällen dennoch über positive Verstärkung, 
Ressourcenorientierung und Beziehungsangebote eine 
Arbeitsbeziehung herzustellen, in der die Situation für 
die Familie verbessert werden kann. Dies war in die-
sem Fall nicht möglich.
Die Beendigung der ambulanten Hilfe zur Erziehung 
erfolgte nicht wegen verfassungsfeindlicher Symbole in 
der Wohnung, sondern wegen der offenen Bedrohung 
unserer Fachkraft. Als Durchführende der ambulanten 
Hilfe zur Erziehung wurde von Trägerseite aus geprüft, 
wie die Rechtslage innerhalb einer Wohnung ist, wenn 
dort verfassungsfeindliche Symbole zur Schau ge-
stellt werden. Dazu wurde die Mobile Beratung gegen 
Rechtsextremismus (MBR) hinzu gezogen. Die Ein-

schätzung der Mobilen Beratung dazu war, dass dies 
innerhalb der Wohnung möglich ist. Als Arbeitgeber 
fühlten wir uns natürlich verpflichtet, unsere Fach-
kraft nicht erneut einer gefährdenden Situation aus-
zusetzen. Hätte es den „Rauswurf“ der Fachkraft aus 
der Wohnung mit den sehr aggressiven Anteilen nicht 
gegeben, hätte ein Aushandlungsprozess mit der Kin-
dermutter und deren Partner beginnen müssen, wie 
die Hilfe so gestaltet werden kann, dass die Fachkraft 
nicht den verfassungsfeindlichen Symbolen ausgesetzt 
wird.

9
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dort gibt es Auflagen, die werden aber nicht von uns, 
sondern vom Jugendamt erteilt. Der Arbeitsauftrag, 
den wir bekommen, der ist direkt mit den Eltern erar-
beitet oder kommt von außen in Form einer Auflage. 
In diesen Vereinbarungen hatten wir bislang noch nie 
ein Ziel formuliert, bei dem solche Themen eine Rolle 
gespielt haben – also Eltern gefährden Kinder, wenn 
sie rechtsextreme Äußerungen machen oder z.B. Kin-
der mit Migrationshintergrund schlecht machen, ih-
nen den Umgang mit diesen verbieten. 
Das ist nicht das explizite Thema und das ist auch 
nicht der explizite Auftrag. Es läuft aber mit, denn 
wenn ein neues Thema auftaucht, müssen wir natür-
lich reagieren. Aber auch hier gilt: Es muss auf der 
Beziehungsebene stattfinden. Ich kann der Mutter 
nicht verbieten, über Vietnamesen als „Fidschis“ zu 
sprechen. Ich kann äußern, dass ich das schwierig fin-
de und auch erklären, warum ich das schwierig finde. 
Wenn das aber zu früh stattfindet, werde ich aus der 
Hilfe entlassen, und es wird sich gar nichts ändern. 
Tatsächlich ist es so, dass ich das eine Zeit lang aus-
halten muss. Wenn es gelingt, eine persönliche Ebene 
zu erreichen, wo auch Veränderungen möglich sind, 
gehört es dann aber tatsächlich mit dazu. Man muss 
sich über solche Sprachpraxis, Abwertungen und der-
gleichen austauschen, weil das auch in den Sprachge-
brauch der Kinder einsickert und darüber bestimmte 
Grundhaltungen weiter gegeben werden. Dort Hin-
weise zu geben, gehört zur Beratung dann dazu. 

Wie kann so etwas ablaufen?

M. Blechschmidt: Da ist ein ständiges Abwägen und 
Neubewerten von Situationen nötig, genauso wie 
bei anderen Problembereichen. Wenn bspw. entspre-
chend provozierende Bemerkungen im Gespräch mit 

Was ist eigentlich im Rahmen einer ambulanten 
Hilfe in solchen Fällen möglich – vorausgesetzt, 
die Gewaltandrohung hätte nicht stattgefunden?
 
M. Blechschmidt: Zunächst kommt es ja darauf an, in 
welchem Bereich sich die Familie befindet - also ob sie 
sich im Grau-, Leistungs- oder Gefährdungsbereich 
befindet. Im letzten Fall ist die Familie oftmals auch 
an Auflagen gebunden, und dort ist auch der Bezie-
hungsaufbau zu den Familien relativ stark gestört – es 
ist also per se schwieriger, dort ein Arbeitsbündnis 
herzustellen. Bei den Familien, die sich im Grau- oder 
Leistungsbereich befinden, sind wir sehr stark am Be-
ziehungsaufbau interessiert. Dort ist es tatsächlich so, 
dass man eine Hilfe gleich zu Beginn auch beenden 
könnte, wenn man zu früh anfängt, an ganz vielen 
Stellen Kritik zu äußern. Wenn es also keine dramati-
sche Situation ist – wie etwa diese Fahne hier – dann 
ist es schon so, dass die HelferInnen schauen, wie sie 
zunächst eine Beziehung herstellen können und dann 
über diese Beziehung Einfluss nehmen können. Dann 
wäre es über diese Beziehung natürlich schon sinn-
voll, sich darüber Gedanken zu machen.
 
In welchem Verhältnis stehen Phänomene dieser 
Art generell zu den Aufträgen der Familienhilfe? Ist 
es eigentlich eine Aufgabe der Familienhilfe in Fäl-
len zu reagieren, etwa wenn Hinweise auf eine ex-
treme politische Orientierung auch ein bestimmtes 
Erziehungsverhalten nahe legen und ein Einfluss 
auf die Kinder wahrscheinlich ist?

M. Blechschmidt: Grundsätzlich arbeiten wir immer 
mit Hilfeplänen und mit Zielvereinbarungen. Das 
sind Ziele, die mit bzw. von den Eltern formuliert 
werden. Im Gefährdungsbereich sieht das anders aus, 



den Eltern fallen oder aber die HelferInnen bestimmte 
Beobachtungen machen, fragen wir uns zunächst ein-
mal, welche Funktion dieser Kommentar gehabt ha-
ben könnte und ob bzw. wann es sinnvoll sein könnte, 
darauf einzusteigen und damit zu arbeiten. Kritisch 
wird es dann, wenn die Provokation eine bestimmte 
Qualität erreicht – wie etwa diese Fahne – oder wenn 
in Gegenwart des Kindes permanent gesagt wird, dass 
man bestimmte Menschen zusammenschlagen darf. 
In solchen Fällen muss natürlich eine Reaktion erfol-
gen. Bei subtileren Geschichten finde ich es sinnvoller, 
erst einmal auf die Beziehungsebene zu kommen, also 
eine gute Arbeitsebene herzustellen und dann über 
diese Ebene auch etwas zu besprechen. Ich kenne es 
selbst aus ein, zwei Fällen, dass dann auch eine Refle-
xion möglich war, dass Eltern sogar an solchen Stellen 
gesagt haben, ‚Ja, ich benutze das als Provokation.‘ 
Das kommt natürlich nicht oft vor, denn dafür muss 
die Beziehungsebene zunächst einmal funktionieren. 
Dann ist dieses Hinterfragen des eigenen Verhaltens 
tatsächlich aber ein großer Schritt, weil dadurch eine 
gewisse Distanz zum Geschehen hergestellt werden 
kann und Wahrnehmungen bearbeitbar werden. 

Welchen Stellenwert nehmen Beobachtungen oder 
Fälle wie dieser in Ihrer Arbeit ein?

M. Blechschmidt: Dieses Thema taucht bei uns immer 
wieder mal auf, aber es ist keines, das uns durchgän-
gig beschäftigen würde. In diesem Fall ist es natürlich 
sehr offensichtlich, das war bislang auch der einzige 
Fall, wo das so deutlich aufgefallen ist. Häufig tritt das 
Thema subtiler auf, wenn Personen ein provozierendes 
Verhalten an den Tag legen, bestimmte fremdenfeind-
liche Bemerkungen fallen. Das wird dann auch in den 
Fallbesprechungen thematisiert. Wir können solche 

Wahrnehmungen nicht einfach so stehen lassen. Wir 
müssen schauen, welche Qualität die Wahrnehmung 
hat. Wir müssen aber auch überlegen, welche Bedeu-
tung diese Wahrnehmung für den jeweiligen Fall hat, 
in welchen Prozess eine mögliche Reaktion gehört, 
z.B. nicht unbedingt in den Beziehungsaufbau. Denn 
wenn ich am Beginn eines solchen Prozesses etwas 
kommentiere, das ich noch nicht als akut gefährdend 
einschätze, dann besteht die Gefahr, dass dieser Be-
ziehungsaufbau gestört werden kann. Aber in einem 
solchen Fall, wenn sich der Helfer unter eine Haken-
kreuzfahne setzen soll, dann finde ich diese Reaktion 
ganz eindeutig. Da kann man eindeutig sagen: Unter 
diese Fahne setze ich mich nicht. Das ist so ein massi-
ves Symbol, auch etwas anderes als eine Bemerkung in 
diese Richtung. Ich finde, da ist eine Grenze erreicht, 
das zu verweigern ist legitim.

Im KollegInnenkreis gab es aber schon Diskussio-
nen darüber, ob nicht auch in diesem Fall eine an-
dere Reaktion möglich gewesen wäre.

M. Blechschmidt: Es gab eine Diskussion. Da haben wir 
zunächst geschaut, was überhaupt die Rechtsgrundla-
ge ist. Das war auch die erste Frage von meiner Seite, 
weil es hier – auch auf seiten des Jugendamtes – eine 
große Unsicherheit gab. Das Jugendamt hat zunächst 
ganz klar gesagt: ‚So etwas geht nicht, die Mutter 
darf dort keine solche Fahne aufhängen.’ Das bedeu-
tete für uns, dass wir zunächst noch einmal schauen 
mussten, ob sie das nicht doch darf. Und ja, sie darf 
das. In ihrem eigenen Zuhause, wenn die Fahne nicht 
öffentlich gezeigt wird, schon. Das Jugendamt wuss-
te das zunächst nicht, wir aber auch nicht. Das war 
also eine gemeinsame Erfahrung mit diesem Fall. Mit 
dieser Erkenntnis ist natürlich noch nicht die Frage 
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kutieren will. Auf dieser Ebene bewegen wir uns aber 
zur Zeit nicht. 

Wenn die Eltern im vorliegenden Fall nun im „vor-
politischen Raum“ zu verorten sind, muss man 
aber doch sagen, dass die Strategie der Provokation 
funktioniert hat. Den Anlass für die Beendigung 
der Hilfe hat die Helferin selbst herbeigeführt, in 
dem sie sich weigerte, unter diesen Bedingungen 
mit der Familie zu arbeiten?

M. Blechschmidt: Eine Zeit lang ist ja eine gewisse 
Art von Beziehungsaufbau gelungen. Dann kam aber 
eben der Lebenspartner der Mutter hinzu, der das 
Ganze wieder zum Kippen gebracht hat. Der hat si-
cherlich dafür gesorgt, dass die Hilfe nicht erfolgreich 
sein konnte. Er hat aber auch dafür gesorgt, indem 
eben Gewalt angedroht wurde. Da muss auch der Ar-
beitgeber ganz klar sagen: Ich schicke da erst mal kei-
ne Fachkraft mehr hin. 
Die Überlegung, den Fall zu beenden, war nicht die 
Fahne, sondern die Gewaltandrohung. Hätte es diese 
nicht gegeben, wäre eine Diskussion losgegangen. Das 
hätte auch passieren müssen. Und ich finde schon, 
dass eine Fachkraft sich auch weigern kann, sich unter 
eine solche Fahne zu setzen, auch wenn es im privaten 
Rahmen geschieht. Ich würde das auch nicht machen 
wollen. Vielleicht wäre aus dieser Situation, wenn der 
Lebenspartner nicht eingeschritten wäre und sich die 
Mutter dennoch geweigert hätte, die Fahne abzuneh-
men, dann auch weiterhin ein Problem erwachsen. 
Ich erwarte das jedenfalls nicht von meinen KollegIn-
nen, dass sie unter solchen Bedingungen arbeiten.

beantwortet, was das bedeutet, wenn dort ein Kind 
in der Wohnung ist. Darüber müsste man sich tat-
sächlich noch einmal anders Gedanken machen, ob 
man ein Kind einer solchen Situation aussetzen darf. 

Haben Sie auf diese Frage eine Antwort gefunden?

M. Blechschmidt: Eine klare Rechtsposition gibt es 
dort meines Erachtens nach nicht. So weit ich weiß, 
geht der Schutz der Privatsphäre zunächst vor. Was 
den Einfluss auf das Kind betrifft, dazu gibt es keine 
klaren Positionen. Wir hatten nun bislang allerdings 
auch keinen Fall, dass die Eltern so stark in die rechte 
Szene involviert waren, dass da Kinder entsprechend 
bewusst indoktriniert wurden, dass ihnen verboten 
würde mit anderen Kindern zu spielen, oder sie sich 
in Zusammenhängen wieder finden, in denen sie voll-
ständig isoliert würden. 
Die Fälle, mit denen wir zu tun haben, das sind eher 
solche jungen Eltern, die mitschwimmen in der Wel-
le, die aber selbst eher keine Politik machen oder ähn-
liches. Die merken, dass das zunächst eine gute Provo-
kationsebene ist, und dass man sich mit dieser Form 
von Provokation eben auch gut abgrenzen kann. Wir 
haben es mit Eltern zu tun, wie es auch in diesem Fall 
beschrieben ist; die kommen aus einer diffusen Erzie-
hungswelt und haben den Wunsch nach einer Klar-
heit. In solchen Milieus können sie dann scheinbar 
auch diese klaren Antworten finden. 
Das Gefühl einer Zugehörigkeit und Aufwertung nur, 
weil man einen deutschen Pass hat. Und hier muss 
man schauen, dass man in der Hilfe einen Zugang 
findet, hier müssen wir im Einzelfall abwägen, wie 
weit das gehen darf. Tatsächlich müsste man sich 
überlegen wie es wäre, auf jemanden zu stoßen, der 
im Rahmen des Hilfegespräches diese Ideologie dis-



Aber was würde denn passieren, wenn alle so ent-
scheiden würden – gäbe es dann für Familien wie 
diese keine Hilfen mehr?

M. Blechschmidt: Ich finde, da spielt noch ein ande-
rer Aspekt eine Rolle, über den wir bisher noch nicht 
gesprochen haben: die Frage der Mitwirkungsbereit-
schaft der Familie selbst. Wenn ich als Sorgeberech-
tigte mich weigere mitzuwirken und die Mitwirkung 
– in diesem Fall – an einer solchen Fahne hängt, wenn 
die Eltern an dieser Stelle so unflexibel und uneinsich-
tig sind, dann stelle ich diese Mitwirkungsbereitschaft 
infrage. Dieses starrsinnige Festhalten an diesem Sym-
bol wäre für mich ein Symptom dafür, dass die Be-
teiligungsbereitschaft der Eltern einfach für die Hilfe 
nicht ausreicht. Es kommt noch ein weiterer Aspekt 
hinzu: Wir arbeiten in einem öffentlichen Auftrag. 
Da kann man schon fragen, ob eine Mitarbeiterin, die 
in einem öffentlichen Auftrag eine Hilfe durchführt, 
unter einer solchen Fahne arbeiten muss. Das ist auch 
ein hoher Stressfaktor.

Das heißt, es geht auch um die Zumutbarkeit also 
darum, welche Belastungsgrenzen die jeweiligen 
MitarbeiterInnen für sich erkennen. Da schließt 
sich noch eine Frage an, die aus den Erfahrungen 
mit unseren Fortbildungen resultiert: 
Viele KollegInnen aus der Jugendhilfe hatten sich 
im Laufe ihres Berufslebens mit Situationen aus-
einander zu setzen, die in anderer Weise belastend 
bis grenzwertig waren – massive Gewaltproblemati-
ken, frauenverachtende Bemerkungen oder Hand-
lungen – die sie aber souverän bewältigen konnten. 
Beim Themenfeld Rechtsextremismus scheint hin-
gegen eine große Verunsicherung vorzuliegen, die 
es mitunter verhindert, dass KollegInnen auf ihre 

Souveränität in der Berufsrolle zurückgreifen kön-
nen. Haben Sie eine Erklärung dafür?

M. Blechschmidt: Für viele andere Problembereiche 
gibt es mittlerweile tatsächlich Verfahren oder Hand-
lungsorientierungen. Ganz klar ist es, wenn eine Ge-
fährdungslage vorliegt. Wenn Beobachtungen darauf 
schließen lassen, dass eine Gewaltproblematik vorliegt 
oder auch die Eltern miteinander gewalttätig umge-
hen. Dafür gibt es klare Abläufe und Prozedere. Bei 
politischen Phänomenen ist das eben schwieriger. 
Hier sind die Grenzen nicht definiert, bis zu welchem 
Punkt sind Handlungen und Haltungen legitim und 
wann sind sie es nicht mehr? An welchem Punkt ent-
spricht das auch nicht mehr meinen eigenen ethischen 
Grundsätzen? Auch die pornographische Darstellung 
in einem Poster kann diese Grundsätze verletzen. 
Trotzdem scheint mir der Provokationsgrad hier nicht 
so hoch wie bei diesem Thema Rechtsradikalität. Das 
lässt sich einerseits mit unserer Geschichte erklären, 
Provokationen in diesem Feld sind ein Stachel, der 
direkt im Fleisch sitzt. Sicherlich hat das aber auch 
etwas damit zu tun, in welchem politischen Rahmen 
man sich aktuell bewegt. 
Die BVV dieses Bezirks ist ja so zusammengestellt, 
dass dort jemand von der NPD – sogar zeitweilig im 
Jugendhilfeausschuss saß. Das wirkt sich auf die At-
mosphäre aller Sitzungen aus. Alle demokratischen 
Fraktionen haben einen Ritus entwickelt, damit um-
zugehen: bei Veranstaltungen im Rathaus gibt es im-
mer zu Beginn eine Klarstellung der demokratischen 
Regeln, darüber auch den Ausschluss solcher Perso-
nen, die dem demokratischen Spektrum nicht zuzu-
rechnen sind. Der Bezirk hat sich intensiv mit diesem 
Thema befasst, und das macht sich bemerkbar. An-
dererseits bleiben die Unsicherheit und die besondere 
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begleiten und ihnen den nötigen Rückhalt zu geben. 
Für mich, auf der Leitungsebene, war das darum auch 
ein wichtiger Fall, weil es hier im Nachhinein eine 
größere Klarheit gegeben hat – in der Zusammenar-
beit mit dem Jugendamt und in der eigenen Arbeit. 

Die Perspektive der Fachwissenschaft 

Dr. Ruth Großmaß ist als Professorin für Ethik und Sozialphilo-
sophie der Alice Salomon Hochschule Berlin für die Ausbildung 
im Bereich Sozialarbeit und Sozialpädagogik zuständig. Auch 
sie haben wir um einen Kommentar zum vorliegenden Fall ge-
beten:

Für die Reflexion des Falls sehe ich drei relevante 
Dimensionen:
1)  rechtliche Rahmenbedingungen,
2)  ethische und politische Anforderung,
3)  fachliche Aspekte.
Alle drei Dimensionen werden im Folgenden 
unabhängig voneinander beleuchtet.

Zu 1)  Die rechtliche Dimension des „Falls“
Welche rechtlichen Aspekte sind in dem hier beschrie-
benen Fall zu bedenken? Ist das Hakenkreuz-Symbol 
über dem Sofa strafrechtlich relevant? Werden Persön-
lichkeitsrechte berührt? Verlangt das Sozialgesetzbuch 
ein Eingreifen? 
Schon beim Versuch diese Fragen zu beantworten, 
zeigt sich die Komplexität der beschriebenen Situa-
tion: So ist das Zeigen nationalsozialistischer Symbole 
in der Öffentlichkeit verboten und wird strafrecht-
lich verfolgt – das Ausschmücken der privaten Woh-
nung mit denselben Symbolen jedoch nicht. Hätte 
die Klientin die Hakenkreuzfahne mit ins Jugendamt 
gebracht, wäre nicht nur ein Einschreiten geboten 

Befangenheit bei diesem Thema bestehen. Man weiß 
nicht genau, wie man mit diesen Leuten umgehen soll, 
denn die Stimmung, die die Anwesenheit der Rechten 
dort schafft, macht eben auch Angst. Dadurch wird 
auch nachvollziehbar, dass ein Träger als erstes nach 
Gesetzen schaut und fragt, was man dem eigentlich 
gegenüberstellen kann und darf. 

Welche Möglichkeiten gibt es denn für einen Trä-
ger, sich auch nach innen für die Auseinanderset-
zung mit Themen wie diesen zu wappnen?

M. Blechschmidt: Unser Träger hat zunächst einmal ein 
Leitbild. Dieses Leitbild schließt alles, was in Rich-
tung Rassismus oder Abwertung von Personengrup-
pen geht, aus. Es ist über unser Qualitätshandbuch 
erarbeitet worden und bildet die Grundlage unserer 
Zusammenarbeit. Dieses Leitbild bekommen alle 
Fachkräfte mit ihrem Arbeitsvertrag ausgehändigt, ge-
nauso wie unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. 
Wir haben das Leitbild positiv formuliert, trotzdem 
grenzt es sich gegenüber undemokratischen und ras-
sistischen Einflüssen klar ab. Da spielt der Begriff De-
mokratie eine große Rolle, auch bei der Entstehung 
des Leitbildes. Es wurde auch bereits von seiten der 
Regionalleitung des Jugendamtes die Frage gestellt, 
ob wir eine Hilfe einfach beenden würden, wenn wir 
auf ein rechtsradikales Thema stoßen. Das kann ich 
eindeutig verneinen. Wir behalten uns aber einen 
Spielraum für Entscheidungen in Situationen vor, in 
denen die Rahmenbedingungen für eine gute fachli-
che Arbeit in der Familie nicht mehr gegeben sind. 
In Bezug auf die FallarbeiterInnen ist es darum eine 
wichtige Aufgabe des Trägers, die eben benannten Aus-
handlungs- und Bewertungsprozesse zu unterstützen, 
die KollegInnen bei anstehenden Entscheidungen zu 



gewesen, sondern auch eine Anzeige. Beim Hausbe-
such verändert sich die Situation: Die Wohnung ist 
der geschützte Privatbereich der Klientin, über den 
sie bestimmen und aus dem sie die Familienhelferin 
auch verweisen darf. Der Grundrechtsbezug, den der 
Freund von Frau B. herstellt, ist ungenau (um Mei-
nungsfreiheit geht es nicht), aber nicht grundsätzlich 
unberechtigt – Artikel 13 sichert zu: „Die Wohnung 
ist unverletzlich.“ Auch die Familienhelferin erhält 
Zutritt nur mit der Zustimmung der Wohnungsinha-
ber (in diesem Fall vermutlich Frau B.). Ob eine straf-
rechtlich relevante Gewaltandrohung darin zu sehen 
ist, wie Frau B.s Freund das Verlassen der Wohnung 
durchsetzt, lässt sich auf Grund der Beschreibung 
(ausschließlich) aus der Sicht der Familienhelferin (sie 
fühlt sich bedroht) nicht entscheiden. Eine physische 
Gewaltanwendung – dies wäre eindeutig strafbar – hat 
nicht stattgefunden. 
Der Handlungsauftrag der Familienhelferin ist – wie 
die Fallgeschichte zeigt – aus dem Kinderschutzgebot 
der Sozialgesetzgebung abgeleitet. Ein weiter reichen-
der Auftrag würde sich nur ergeben, wenn (auf Grund 
der beim Hausbesuch wahrgenommenen Situation) 
das Kinderschutzgebot über die bereits zum Thema 
gewordenen Versorgungsprobleme hinaus umgesetzt 
werden müsste. Das ist nach allem, was wir wissen, 
nicht der Fall.
Rechtlich gesehen, stehen in der beschriebenen Situa-
tion daher weniger Probleme der Familie im Zentrum 
des Konfliktes als vielmehr das mit der kontrollieren-
den Seite der Sozialen Arbeit verbundene Eindringen 
in die Privatsphäre der Klientin. Frau B. und ihrem 
Freund scheint sehr klar zu sein, dass das Jugendamt 
(auch auf der Grundlage von Berichten der Familien-
helferin) u. U. berechtigt sein kann, in Elternrechte 
einzugreifen.

Zu 2)  Ethische und politische Anforderungen
An der unterschiedlichen Bewertung, die die Betei-
ligten bezogen auf die Szene vornehmen, wird auch 
die ethische bzw. politische Bedeutung des Konfliktes 
deutlich: die Fachkraft versteht ihr Erschrecken über 
die nationalsozialistische Symbolik als etwas Privates 
(d.h. eigentlich darf es nicht in das berufliche Han-
deln hineinwirken), Frau B. wiederum reagiert, als 
habe mit der Bitte, ins Kinderzimmer zu wechseln, 
ein Übergriff stattgefunden, der es legitim erscheinen 
lässt, die Zusammenarbeit aufzukündigen; der neue 
Freund von Frau B. dagegen bezieht sich auf Grund-
rechte (Meinungsfreiheit), als er die Fachkraft (ener-
gisch, aggressiv) aus der Wohnung weist. Die Art und 
Weise, in der sie aus der Wohnung gedrängt wird, er-
lebt die Familienhelferin als Gewaltandrohung.
All diese intuitiv erfolgenden Einschätzungen sind 
nicht ganz falsch. Die persönliche politische Einstel-
lung einer Familienhelferin ist in der Tat etwas, das 
nicht mit einer Klientin ausgetragen werden sollte. 
In der Wohnung einer anderen Person bestimmen 
zu wollen, in welchem Zimmer man sich aufhält, hat 
etwas Übergriffiges und in der Formulierung „sonst 
weiß ich nicht, was passiert“ steckt eine Gewaltandro-
hung. Das Problem, mit dem sich Frau W. auseinan-
dersetzt, nachdem sie die Wohnung nach dem ersten 
Hausbesuch verlassen hat, treffen diese Einschätzun-
gen jedoch nicht. Die Verwendung nationalsozialis-
tischer Symbole hat ja nicht den Status einer Mei-
nungsäußerung zu einer beliebigen politischen Frage. 
Sie steht historisch für die deutsche Gewaltherrschaft 
und Menschenvernichtung zwischen 1933 und 1945 
und aktuell für die politische Übereinstimmung mit 
Rassismus, Menschenverachtung und der Bereitschaft 
zu Gewalt gegen Andersdenkende. Diese Symbole 
sind nicht nur gesetzlich verboten (ihre Verwendung 
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derten Prozess insgesamt, dann fällt auf, dass es darin 
Unklarheiten gibt, die es der Familienhelferin nicht 
leicht machen, sich in der beschriebenen Handlungs-
situation zu verhalten.
So wird nach einer ersten, mehr oder weniger ge-
glückten Begleitung von Frau B. (die immerhin das 
Ergebnis hat, dass keine akute Kindeswohlgefährdung 
vorliegt, aber Förderbedarf besteht), eine „Krisenin-
tervention“ empfohlen, in der eine Familienhelferin 
„sowohl unterstützend als auch kontrollierend“ mit 
Frau B. zusammenarbeitet. Nachdem Frau B. (fünf 
Monate später) die unterstützende Seite für ihre Fa-
milie als unnötig zurückweist, werden wöchentliche 
„Kontrolltermine“ vereinbart, „um den Haushalt zu 
prüfen und die Situation der Kinder im Blick zu ha-
ben“. Dabei ist unübersehbar, dass Frau B. nicht des-
halb kooperiert, weil von ihrer Seite „Vertrauen und 
Entgegenkommen“ gegeben sind, sondern weil sie an-
dere Sanktionen (Vorlegen des Falls beim Familienge-
richt) vermeiden möchte. Diese Motivation ist nicht 
ehrenrührig und stellt durchaus einen Ausgangspunkt 
für ein fachlich zu begründendes Arbeitsbündnis dar: 
Das Interesse der Mutter, ihre Kinder behalten zu 
können und das Interesse des Jugendamtes, Verbes-
serungen in der Versorgung der Kinder zu erreichen, 
bieten Überschneidungen und Aushandlungsmög-
lichkeiten – allerdings nur bei expliziter Einbeziehung 
und Wahrung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
(den Respekt vor dem Schutz der Privatsphäre einge-
schlossen).
Dieser Weg allerdings wird nicht beschritten, stattdes-
sen verbleibt – wie nach der Situation mit der Ha-
kenkreuzfahne deutlich wird – das Helfernetzwerk 
(Familienhelferin, Vorgesetzter, Jugendamt, Team, 
Supervisor) in einer etwas unklaren Begrifflichkeit 
von „Hilfe“, „vertrauensvolle Zusammenarbeit“, „Fa-

ist illegal), sondern auch aus moralischen wie politi-
schen Gründen zurückzuweisen (ihre Zurückweisung 
ist legitim). Da die Familienhelferin, die im Auftrag 
des Jugendamtes tätig wird, einen Bereich des öffent-
lichen Dienstes repräsentiert, gilt die moralisch-poli-
tische Pflicht der aktiven Zurückweisung dieser Sym-
bole im besonderen Maße. 
Die Intensität, mit der sich Frau W. mit der Proble-
matik auseinandersetzt, nachdem sie die Hakenkreuz-
fahne wahrgenommen hat, weist darauf hin, dass ihr 
diese Pflicht sehr bewusst ist. Vermutlich fühlt sie sich 
aber auch deshalb unter Druck, weil ihr die Fahne erst 
am Ende des Gesprächs aufgefallen ist – sie hat be-
reits einmal unter diesem Symbol sitzend mit Frau B. 
gesprochen und sich damit an einer Art der Normali-
sierung nationalsozialistischer Symbolik beteiligt. Der 
Handlungsdruck, mit dem sie zu Beginn ihres zweiten 
Besuches das Thema „Hakenkreuzfahne“ zum zentra-
len Gegenstand der Interaktion macht, ist vielleicht 
auf diese innere Verwicklung zurückzuführen.
Die Position des systemischen Supervisors wird dem 
moralisch-politischen Aspekt der Fallskizze in mehr-
facher Hinsicht nicht gerecht: Zum einen handelt es 
sich bei der systemischen Therapie/Beratung um ein 
methodisches Konzept, aus dessen Perspektive die Si-
tuation zu betrachten durchaus sinnvoll ist, das aber 
nicht für alle Fachkräfte quasi-moralisch verbindlich 
gemacht werden kann. Zum anderen schließt das me-
thodische Prinzip der Allparteilichkeit, selbst wenn 
man es mit einem Konzept akzeptierender Sozialarbeit 
verbindet, nicht ein, dass man sich an der Normalisie-
rung nationalsozialistischer Symbole beteiligen muss. 

Zu 3)  Fachliche Aspekte
Betrachtet man nicht nur den Vorfall selbst und das 
Handeln der Familienhelferin, sondern den geschil-



milienhilfe/ Familientherapie“, „beraten“. Ein klarer 
Handlungsauftrag, der die Klientin auch in ihrem be-
grenzten Kooperationsangebot ernst nimmt, hätte zu 
einer weniger mit Ansprüchen aufgeladenen Situation 
bei den Hausbesuchen geführt und es der Familien-
helferin vermutlich erleichtert, mit dem Konflikt um 
die nationalsozialistischen Symbole umzugehen – die 
erforderliche Abgrenzung vorzunehmen (ohne ihren 
Gaststatus in der Wohnung zu vergessen) und sich 
weiter um die Verbesserung der Versorgung der Kin-
der zu bemühen. 
Auch für die Reflexion und die weitere Bearbeitung 
des Falles wären klare Vorstellungen von Hilfe, Be-
ratung und vertrauensvoller Zusammenarbeit nützli-
cher. Auch wenn die Haltung des Vorgesetzten, seine 
Mitarbeiterin nicht zu kritisieren, sondern zu unter-
stützen, durchaus richtig ist, so gilt es doch festzu-
halten, dass die Intervention nicht geglückt ist. Statt-
dessen verengt sich die weitere Auseinandersetzung 
mit dem Fall auf eine personenbezogene Perspektive, 
die zu einer Polarisierung der Parteinahme führt: Das 
Verhalten der Familienhelferin wird mehrheitlich für 
„stimmig und nachvollziehbar“ gehalten, was (zu-
trifft, aber) gleichgesetzt wird mit: Das Hilfesystem 
hat richtig agiert, die Klientin dagegen ist nicht ein-
sichtsfähig für den Hilfebedarf; die Diskussion um die 
Hakenkreuzfahne war vielleicht nur ein willkomme-
ner Anlass für Frau B., die Hilfe zu beenden. 
Ein Blick zurück auf die Fallskizze: Eigentlich weist 
nichts darauf hin, dass Frau B. die Kooperation mit 
der Familienhelferin insgesamt beendet. Ein Hausbe-
such ist gescheitert. Die Zusammenarbeit mit Frau B. 
wird von Seiten des Hilfesystems eingestellt – „Das 
Jugendamt wird auf andere Hilfen zurückgreifen.“ 
„Dies könnte dann auch die (zeitweise) Unterbrin-
gung der Kinder bedeuten.“ Solche Sätze klingen – 

wenn wir die Empfindlichkeit der Familie gegenüber 
staatlichen Eingriffen berücksichtigen und Frau B.s 
expliziten Wunsch, ihre Kinder behalten zu wollen 
– ein wenig nach Bestrafung. Auf jeden Fall wird so 
die Familiengeschichte fortgeschrieben: eine desolate 
Familienstruktur, geprägt durch „Hilflosigkeit einer-
seits und Wut auf die staatlichen Hilfesysteme ande-
rerseits“.

Fazit zu diesem Fall

Bei der Aufgabe, die Zurückweisung nationalsozia-
listischer Symbole in eine (sowieso schon) schwierige 
„Hilfe“-Beziehung zu integrieren, handelt es sich um 
eine echte Dilemma-Situation, für die es keine sichere 
Lösung gibt. Die Analyse der Fallgeschichte macht je-
doch zwei wichtige Punkte deutlich: Zum einen zeigt 
sie die Notwendigkeit, auch ethische und politische 
Reflexion in die fachliche Arbeit einzubeziehen. 
Zum anderen ist unübersehbar, dass methodisch-
fachliche Klarheit im Hilfesystem einer produktiven 
Lösung der Situation bessere Chancen böte.
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 Rechtsextreme Erziehung 
 und Kindeswohlgefährdung 

Kati Lang ist Doktorandin der Rechtswissenschaft an der Techni-
schen Universität Dresden, Mitarbeiterin des RAA Sachsen e.V. - 
Opferberatung Dresden und Referentin mit den Themenschwer-
punkten Rechtsextremismus und Demokratieentwicklung.

 „Ferien unterm Hakenkreuz“ titelte die Schweriner 
Volkszeitung im Sommer letzten Jahres, nachdem bei 
Güstrow ein Ferienlager der rechtsextremen „Hei-
mattreuen Deutschen Jugend e.V.“ aufgelöst wurde. 
Neben dem, inzwischen erfolgten, Verbot² der HDJ 
wurde auch die Prüfung einer Kindeswohlgefährdung 
seitens der Eltern durch die zuständigen Jugendämter 
gefordert. 
Aber liegt überhaupt eine Kindeswohlgefährdung vor, 
wenn Eltern ihren Nachwuchs in rechtsextreme Fe-
rienlager schicken? Wie verhält es sich, wenn Kinder 
und Jugendliche sich der rechtsextremen Indoktrina-
tion durch ihre Eltern zur Wehr setzen wollen? Darf 
bzw. muss der Staat in Form der Jugendämter eingrei-
fen? Der Klärung dieser Fragen wird sich der folgende 
Artikel aus juristischer Perspektive annähern.
 
Erziehungsrecht der Eltern

Grundsätzlich haben die Eltern gemäß Art. 6 Abs. 2 
Grundgesetz das Recht und die Pflicht zur Pflege und 
Erziehung ihrer Kinder, wobei ein bestimmtes Erzie-
hungsziel bewusst nicht verfassungsrechtlich vorge-
geben ist. Die Eltern können daher ihre Kinder frei 
von staatlichen Eingriffen nach ihren eigenen – auch 
rechtsextremen – Vorstellungen erziehen. Neben den 
Eltern genießt nur die Schule einen verfassungsrecht-
lich verbürgten Erziehungsauftrag. 

LICHT-BLICKE Projekt ElternStärken
Wir bedanken uns bei allen KommentatorInnen für 
ihre Gedanken zum Fallgeschehen. Bei der Auseinan-
dersetzung mit einer Fallgeschichte wie der hier vor-
getragenen bleibt festzuhalten, dass es nicht um eine 
Kritik an der Arbeit der einzelnen Fachkraft geht. 
Nicht nur weil man im Nachhinein immer schlauer 
ist, sondern vor allem weil die Familienhelferin nach 
allem, was sich der Fallbeschreibung und den Kom-
mentaren entnehmen lässt, nichts wirklich „falsch“ 
gemacht hat. Sie befand sich in einer Dilemma-Situa-
tion: Es galt einerseits die Arbeitsbeziehung zu einer 
schwierigen Klientin zu sichern und andererseits sich 
von der nationalsozialistischen Symbolik (eben dieser 
Klientin) abzugrenzen – zwei normative Forderungen 
von Gewicht, die in der gegebenen Situation zunächst 
einmal unversöhnlich gegeneinander stehen. 

Das Projekt LICHT-BLICKE ElternStärken wird 
auch in Zukunft bemüht sein, eine fachliche Ausein-
andersetzung mit diesen Themen mit zu befördern 
und einen Dialog zwischen beteiligten Institutionen 
zu initiieren. Wir beschließen die Handreichung mit 
einer allgemeineren Betrachtung zum Thema Rechts-
extremismus und Kindeswohlgefährdung.
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Stufen staatlicher Erziehung

Dennoch hat der Staat, jenseits des schulischen Er-
ziehungsauftrags durchaus Möglichkeiten auf die 
Erziehung von Kindern und Jugendlichen Einfluss 
zu nehmen. Die Einmischung des Staates gegen den 
Willen der Eltern ist jedoch nur dann zulässig, wenn 
eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Liegt eine sol-
che gleichwohl nicht vor, ist eine Unterstützung bzw. 
ein Eingreifen des Staates nur mit Einverständnis der 
Eltern möglich.

Kindeswohlgefährdung

Kindeswohlgefährdung ist eine gegenwärtige, in ei-
nem solchem Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei 
der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung 
mit ziemlicher Sicherheit voraussagen lässt. Darunter 
ist auch die missbräuchliche Ausübung der elterlichen 
Sorge zu verstehen. Diese liegt vor, wenn die persönli-
che Entfaltungsfreiheit der Kinder und Jugendlichen 
behindert wird, denn dem im Grundgesetz verbürgten 
Elternrecht steht das Grundrecht auf freie Entfaltung 
der Persönlichkeit seitens der/des Minderjährigen aus 
Art. 2 Abs. 1 GG gegenüber. Problematisch ist, dass 
das Grundrecht des Kindes keinen im Vorhinein fest-
stehenden objektiven Gehalt hat. Vielmehr unterliegt 
dieses zunächst dem Bestimmungsrecht der Eltern, 
solange der/die Minderjährige noch nicht in der Lage 
ist, eigene Positionen zu entwickeln. Mit fortschrei-
tendem Alter erstarkt jedoch die Selbstbestimmungs-
fähigkeit und das Interpretationsprimat der Eltern 
tritt zurück. 

Kindeswohlgefährdung durch rechtsextremistische 

Erziehung

Bisher existieren keine Präzedenzfälle, die vorgeben, 
ob durch eine rechtsextremistische Erziehung das 
Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit 
von Minderjährigen eingeschränkt werden kann. Als 
juristische Vergleichsgruppe dienen vorliegend daher 
fundamentalistische Elternhäuser bzw. solche mit Sek-
ten- oder Psychogruppenzugehörigkeit. Bei jenen ist 
eine wesentliche Beeinträchtigung der Entwicklung 
zu einer eigenständigen und verantwortungsbereiten 
sowie beziehungs- und gemeinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit durch körperliche oder seelische Gewalt 
möglich. Insbesondere ist in solchen Kontexten eine 
Kindeswohlgefährdung festgestellt worden, wenn der 
Erziehungsstil der Eltern autoritär geprägt war und 
nur auf Gehorsam und auf Unterwerfung unter den 
elterlichen Willen abzielte. 
Eine Kindeswohlgefährdung aufgrund rechtsextremis-
tischer Erziehung kommt in Betracht, wenn es zu kör-
perlichen Bestrafungen, seelischen Verletzungen oder 
anderen entwürdigenden Maßnahmen kommt. Wenn 
also aufgrund der Ausübung der elterlichen Sorge die 
körperliche und/oder psychische Entwicklung behin-
dert wird, persönliche Bindungen unterdrückt oder 
überfordernde Loyalitätskonflikte hervorgerufen wer-
den. 

• Heimattreue Deutsche Jugend³ 
Darstellungen⁴ über die „Heimattreue Deutsche Ju-
gend“ lassen darauf schließen, dass hierbei Kindes-
wohlgefährdungen vorliegen können. Eine Aussteige-
rin aus der Naziszene, Tanja Privenau, berichtete, dass 
ihre Tochter in HDJ-Lagern bei Morgenappellen in 
Reih und Glied antreten musste; Morgenlauf, Liege-
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gelegt ist, steht der freien Entfaltung der Persönlich-
keit eklatant entgegen und stellt eine Gefährdung des 
Kindeswohls dar. Da Grundrechte immer nur gegen 
den Staat und nicht gegen die Eltern geltend gemacht 
werden können, ist der Staat in Form des Jugendamts 
zum Eingreifen im Sinne der Wiederherstellung des 
Kindeswohls verpflichtet. Dabei besteht der Vorrang 
öffentlicher Hilfen gegenüber dem (teilweisen) Ent-
zug der elterlichen Sorge, den nur das Familiengericht 
anordnen kann. Nur wenn die Eltern nicht bereit und 
in der Lage sind, bei der Abwendung der Gefährdung 
mitzuwirken und die erforderlichen erzieherischen 
oder anderen Hilfen in Anspruch zu nehmen, muss 
das Jugendamt das Familiengericht anrufen. Ohne ge-
richtliche Entscheidung darf die öffentliche Jugend-
hilfe prinzipiell nicht gegen den Willen der Eltern tä-
tig werden. Nur wenn eine dringende Gefahr für das 
Kindeswohl besteht und die Entscheidung des Famili-
engerichts nicht abgewartet werden kann, ist sie nicht 
nur befugt, sondern verpflicht, den/die Minderjährige 
in Obhut zu nehmen. Es besteht immer die Maßgabe 
der Verhältnismäßigkeit, d.h. es muss die Maßnahme 
ergriffen / angeboten werden, die für das Kindeswohl 
am geeignetesten erscheint unter Beachtung der Tat-
sache, dass gerade die Eltern-Kind-Beziehung ele-
mentar für das Wohlergehen der/des Minderjährigen 
ist. Ein Beispiel für das Handeln der Behörden ist ein 
Lager der „Heimattreuen Deutschen Jugend e.V.“⁷ im 
Sommer 2008 in Mecklenburg-Vorpommern, das die 
Polizei gemeinsam mit dem Ordnungs- und Jugend-
amt räumen ließ, da u.a. Kindeswohlgefährdungen 
befürchtet wurden.⁸ Die Kinder wurden nach Auf-
lösung ihren angereisten Eltern übergeben. Viele der 
Kinder, die bei der HDJ waren, haben nicht selbst-
ständig den Kontakt gesucht, sondern entstammen 
bereits der zweiten oder dritten Generation und sind 

stütze, Kniebeuge und der strenge, zackige Ton der 
Betreuer Standard waren. Wer aus der Reihe tanzte, 
musste zusätzliche Liegestütze machen. Statt dass sich 
Jugendliche selbst einen autonomen Bezirk schaffen, 
in dem sie lernen, Subjekte ihrer eigenen Entwicklung 
zu werden, wurden sie durch politisch interessierte 
Kreise zum Objekt gemacht⁵. Die HDJ diente vor 
allem der Abschottung ihrer Mitglieder im Kinder- 
und Jugendalter, sie sollte sie gegen als schädlich emp-
fundene äußere Einflüsse immunisieren. HDJ-Kinder 
werden aufgrund ihrer Kleidung und Ablehnung des 
jugendlichen Lifestyles in eine Außenseiterposition 
gedrängt. Der Druck wird dabei für viele Kinder und 
Jugendliche unerträglich. Die HDJ versucht solchen 
Konfliktsituationen zuvor zu kommen, indem sie 
bspw. Hip-Hop als „schwarze Un-Kultur“ diffamiert 
und modernes Leben auf Groupies, Magersucht und 
Kokain reduziert. Autorität ersetzt Verständnis und 
Toleranz. Diese Kinder leben in zwei Welten. Ge-
genüber MitschülerInnen und LehrerInnen haben 
sie Schweigen über ihr Doppelleben am Wochenende 
und in den Ferien zu bewahren. Die Kinder, die oh-
nehin eng an das Elternhaus gebunden sind, werden 
streng ideologisiert erzogen und „durch diesen Druck, 
Drill und Zwang“ müssen diese irgendwann „explo-
dieren“⁶.
 
• Staatliches Handeln
Zumindest für diese Fälle ist von einer Kindeswohl-
gefährdung auszugehen, da den Kindern einerseits 
aufgrund von Drill, Gehorsam und körperlicher 
Züchtigung die Möglichkeit zur freien Entfaltung ih-
rer Persönlichkeit genommen wird und andererseits 
die Kinder in die Situation sie überfordernder Loya-
litätskonflikte gebracht werden. Ein solcher Umgang, 
der auf bedingungslose Disziplin und Autorität an-



über ihre Eltern eng mit dem menschenverachtenden 
Wertesystem verknüpft. Dabei ist der Erziehungsstil 
der Eltern tief von rechtsextremer Überzeugung und 
autoritärem Gestus geprägt. Im März 2009 wurde 
der Verein durch das Innenministerium verboten. 
Das Verbot wurde vereinsrechtlich begründet: „Die 
in ihrer Satzung formulierten Bekenntnisse der HDJ 
zur aktiven Jugendarbeit und zum Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland sind Fassade. Eigentli-
che Zielsetzung des Vereins ist die Heranbildung ei-
ner neonazistischen „Elite“. Dies erfolgt in Form einer 
ideologischen Einflussnahme auf Kinder und Jugend-
liche durch Verbreitung völkischer, rassistischer, na-
tionalistischer und nationalsozialistischer Ansichten 
im Rahmen vorgeblich unpolitischer Freizeitangebo-
te. Aus diesen Gründen hat sich der Bundesminister 
des Innern entschlossen, die HDJ zu verbieten.“⁹ 
Das Vereinsverbot zielt gem. Art. 9 Abs. 2 GG und § 3 
Abs. 1 VereinsG auf den Zweck bzw. die Tätigkeit des 
Vereins ab. Wenn sich dieser gegen die verfassungs-
mäßige Ordnung oder den Gedanken der Völkerver-
ständigung richtet, kann der Verein – wie beim HDJ 
e.V. erfolgt – verboten werden. Inhalt der konkreten 
Verbotserklärung ist insbesondere die ideologische 
Beeinflussung von Kindern und Jugendlichen mit 
Zielen, die der freiheitlich demokratischen Grund-
ordnung entgegenstehen. Es ist festzustellen, dass die 
Indoktrination und zwanghafte Disziplinierung der 
Kinder im Sinne des Nationalsozialismus gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung verstößt und eine Kin-
deswohlgefährdung darstellt, wobei diese Gefährdung 
fallbezogen am Inhalt und der Art und Weise der Ver-
anstaltungsdurchführung festzumachen ist.

Weiterführende Überlegungen zum Thema rechtsex-

treme Erziehung und Kindeswohl

Es ist davon auszugehen, dass auch bei rechtsextremis-
tisch orientierten bzw. organisierten Eltern eine große 
Breite des Umgangs mit Kindern und der Qualität 
von Eltern-Kind-Beziehungen existiert. Eine Kindes-
wohlgefährdung ist nicht allein durch das Aufwach-
sen im rechtsextremen Milieu gegeben. Denn die Ver-
fassung garantiert eine Erziehung frei von staatlichen 
Einflüssen. Nur wenn aufgrund der Erziehung eine 
körperliche oder seelische Schädigung der Kinder zu 
erwarten steht, kann und muss der Staat handeln. 
Liegt eine solche Gefährdung nicht vor, ist vor allem 
die Schule gefordert ihren Erziehungsauftrag im Sinne 
der freiheitlich demokratischen Grundordnung wahr-
zunehmen und den Minderjährigen Alternativen zur 
rechtsextremistischen Einstellung aufzuzeigen und 
für ein Leben in Vielfalt statt Einfalt zu begeistern. Es 
muss darüber hinaus verdeutlicht werden, dass allein 
staatliches Agieren in Form von Jugendamt und/oder 
Schule Kinder aus solchen Milieus oft nicht erreichen 
kann. Eine zivilgesellschaftliche Einmischung durch 
Initiativen und Vereine ist notwendig, um das Pro-
blem transparent und wahrnehmbar zu machen. Im 
Idealfall entstehen für die Jugendlichen Ansprech-
partnerInnen jenseits des „verhassten Systems“ und es 
öffnen sich (Rück)wege in eine demokratische Gesell-
schaft.
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Die Broschüre „Beratung und Selbsthilfe von 
Eltern rechtsextrem orientierter Kinder“ 
können Sie auf unserer Internetseite 
http://www.lichtblicke-elternprojekt.de 
herunterladen. Erscheinungsdatum 2009.

² Der Artikel wurde bereits vor dem Verbot der HDJ durch das 
Bundesinnenministerium am 31. März 2009 verfasst. 
³ Da die HDJ nur als Beispiel diente, ist die Darstellung auf andere 
rechtsextreme Organisationen übertragbar. Die Heimattreue Deutsche 
Jugend (HDJ) wurde im März 2009 durch den Bundesinnenminister 
verboten.
⁴ Die Beispiele im folgenden Abschnitt sind dem empfehlenswerten 
Buch von Andrea Röpke „Ferien im Führerbunker“ entnommen 
(hg. v. Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen 
Ost 5 gGmbH/Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt (ARUG) 
Dresden: 2008).
⁵ Ebenda S. 15.
⁶ Gespräch zwischen NDR und Tanja Privenau im Mai 2007.
⁷ In diesem Lager waren 39 Kinder zwischen acht und vierzehn Jahren 
anwesend, die entweder eine Einverständniserklärung der Eltern dabei 
hatten oder deren Eltern mit im Lager waren.
⁸ Darüber hinaus wird wegen des Verdachts der Verbreitung 
verfassungswidriger Kennzeichen ermittelt. 
⁹ http://www.bmi.bund.de/cln_104/SharedDocs/Standardartikel/DE/
Themen/Sicherheit/ohneMarginalspalte/verbot_hdj.html?nn=109632
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